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Liebe Leserinnen und Leser,
das soziale in der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit
behinderung zu gestalten ist der Auftrag unseres Verbandes.1

das Mögliche in der Lobbyarbeit für Menschen mit behinde-
rung und für die dienste und Angebote des CbP zu erreichen
und dabei auch „unmögliches“ beziehungsweise Mutiges zu
denken und zu wagen, darum wird es auch im weiteren Jahres-
verlauf 2014 für den Verband hauptsächlich gehen.

Auf dem Marathonweg der reform der eingliederungshilfe,
der seit 2007 mit vielen beschlüssen der Arbeits- und sozialmi-
nisterkonferenz (AsMK), mit Positionspapieren und stellung-

nahmen der Verbände gepflastert ist, scheint jetzt endlich ein
Zieleinlauf möglich. Was ist beim endspurt zu beachten? der
beschluss des bundesrates zum Fiskalpakt mit der Kostenbetei-
ligung des bundes an der eingliederungshilfe, das Grundlagen-
papier der bund-Länder-Gruppe zur reform der eingliede-
rungshilfe, der bericht der Ländergruppe zur AsMK, der letzte
beschluss der AsMK vom 27./28. november 2013 in Magdeburg
über die einführung eines bundesteilhabegeldes – mit der For-
derung nach finanzieller beteiligung des bundes – und vor allem
die Koalitionsvereinbarung der drei regierungsparteien waren
in den letzten Monaten wichtige Weichenstellungen. Ò

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.“ (Hermann Hesse) 



Sozialpolitik/-recht 

3 Asperger: Privatschulbesuch ist
Einglie de rungshilfemaßnahme

Am 18. dezember 2013 beschloss das Oberverwaltungsgericht
nordrhein-Westfalen (OVG nrW), dass die stadt Wesseling die
Kosten für den besuch einer örtlichen Privatschule als Maßnah-

me der eingliederungshilfe nach § 35a sGb Viii zu zahlen hat,
und bestätigte den beschluss des Verwaltungsgerichts Köln.

durch diese entscheidung bekräftigt das Gericht das Wunsch-
und Wahlrecht des schülers mit behinderung. es stellt darauf ab,
wo und wie der schüler angemessen und fachlich beschult wer-
den kann: ein Anspruch auf die beschulung in einer Privatschu-
le besteht bei schüler(inne)n mit behinderung. es gibt keinen
generellen Zwang für die inklusive öffentliche schule.

es scheint allerdings, dass das Mögliche vor allem durch die
Finanzfrage dominiert wird. diesem Ansatz folgen die meisten
der oben genannten Papiere ebenso wie auch der in Kraft getre-
tene Koalitionsvertrag: „Wir werden ein bundesleistungsgesetz
für Menschen mit behinderung (bundesteilhabegesetz) erar-
beiten. Mit inkrafttreten dieses Gesetzes wird der bund zu einer
entlastung der Kommunen bei der eingliederungshilfe beitra-
gen. dabei werden wir die neuorganisation der Ausgestaltung
der Teilhabe zugunsten der Menschen mit behinderung so
regeln, dass keine neue Ausgabendynamik entsteht.“ 2 Ange-
sichts des gesamten Charakters der Koalitionsvereinbarung, die
eine stark sozialdemokratische Prägung hat 3 und in vielen Punk-
ten Mehrkosten für soziale Leistungen vorsieht, muss die rege-
lung des finanziellen Vorbehalts mit blick auf die unterstützung
für Menschen mit behinderung zur Wachsamkeit ge mahnen. 

es wird daher die Aufgabe des CbP sein, für die Menschen
mit behinderung und deren fachliche unterstützung so einzu-
treten, dass die eingliederungshilfe nicht zur sparbüchse für die
Haushaltspolitik wird. im Jahr 2011 erhielten 790.000 Personen
Leistungen der eingliederungshilfe. Wichtig wird es sein zu dif-
ferenzieren, welche bedürfnisse Menschen mit behinderung
haben. dem CbP ist hier besonders die Lage von Menschen mit
hohem unterstützungsbedarf ein Anliegen, die in der Öffent-
lichkeit kaum eine Lobby haben. die zu prüfende einführung
einer Geldleistung (bundesteilhabegeld) in Höhe von circa 660
euro monatlich kann die bedarfe von Menschen mit schwerst-
und Mehrfachbehinderung nicht decken. durch die Anrechnung
auf sonstige Leistungen der eingliederungshilfe würde die neue
Geldleistung lediglich den Zufluss finanzieller Mittel an die Trä-
ger der eingliederungshilfe bedeuten und keine Verbesserung
der unterstützung für die Menschen. Zusätzlich rechnen die
sozialhilfeträger bei der einführung eines „schlanken bundes-
teilhabegeldes“ mit einem rückgang der Zahl der Leistungs-
empfänger um fünf Prozent und planen damit schon einen rück-
gang der Gesamtkosten. 

die inklusive Gesellschaft, zu der sich die Koalitionsparteien
bekennen, hat ihren Preis. sie kann nicht zum nulltarif – und
schon gar nicht zulasten der Menschen mit behinderung – ent-
stehen. individuelle fachliche beratung und unterstützung

brauchen insbesondere Men-
schen mit schwerst- und Mehr-
fachbehinderung, die nicht
ohne weiteres zu „einkäufern“
ihrer benötigten Leistungen in
einem liberalisierten dienst-
leistungsmarkt werden kön-
nen. 

inklusive unterstützungs-
systeme benötigen nachhaltige
und verlässliche rahmenbe-
dingungen. das Mögliche zu
gestalten wird bedeuten, die
bestehende und funktionieren-
de infrastruktur der eingliede-
rungshilfe über eine stärkere Personzentrierung zu stärken,
mehr Wunsch- und Wahlrechte zu ermöglichen und zu gestalten.
und das unmögliche und Mutige zu wagen wird bedeuten, trotz
finanzieller Kostenvorbehalte stets im interesse der einzelnen
Menschen mit behinderung zu handeln, sie nachhaltig zu unter-
stützen und dabei einen offenen und weiten blick mit einem
„hörenden Herzen“ zu behalten.

ich wünsche ihnen allen segen und erfolg im noch jungen
Jahr 2014!
ihr
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Zum sachverhalt: der 16 Jahre alte schüler mit dem Asper-
ger-syndrom besuchte die Privatschule seit november 2010.
Zunächst hatten die eltern die Kosten getragen. die Kosten-
übernahme für das schuljahr 2013/2014 wies die stadt mit der
begründung ab, der schüler könne auch auf einer öffentlichen
schule angemessen gefördert werden; seinen eltern seien meh-
rere geeignete Alternativen zum Privatschulbesuch aufgezeigt
worden. der schüler könne unter zusätzlicher inanspruchnah-
me eines schulbegleitenden integrationshelfers eine Kölner
realschule besuchen. das Oberverwaltungsgericht beanstande-
te, die stadt habe nicht glaubhaft gemacht, dass zu beginn des
schuljahres 2013/2014 ein ausreichend qualifizierter schulbe-
gleiter tatsächlich zur Verfügung gestanden habe; insofern „kön-
ne dahinstehen, ob der Vorrang einer bedarfsdeckung im rah-
men des öffentlichen schulwesens auch deshalb nicht greife, weil
die von der stadt gewährte integrationshilfe überschlägig
berechnet weitaus teurer gewesen wäre als der ohne schulbe-
gleitung mögliche besuch der Privatschule“. 

das Verwaltungsgericht Köln hatte die Auffassung vertreten,
dass der Antragsteller gegenwärtig allein auf der Privatschule
angemessen weiter beschult werden könne. die ihn behandeln-
de Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
habe ausgeführt, dass der Antragsteller sehr viel Zeit benötige,
sich auf ungewohnte situationen einzustellen. dieser Prozess
könne auch durch einen integrationshelfer nicht beschleunigt
werden, und es sei daher für den Antragsteller dringend erfor-
derlich, sein sicheres bekanntes umfeld von kleinen überschau-
baren Klassen mit bis zu 15 Mitschülern beizubehalten. diese
ärztliche einschätzung ist entscheidend und wurde nicht ent-
kräftet. die beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts sind unan-
fechtbar (AZ 12 b 1190/13, 12 A 1731/13). 

Quelle: www.ovg.nrw.de/presse/pressemitteilungen (such -
begriff: „32_131219“) Janina Bessenich

CBP-Fachreferentin

3 Aktuelles aus der 
Eingliederungs hilfe

Koalitionsvertrag 

Am 27. november 2013 schlossen die unionsparteien und die
sPd ihren Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode, der
auf s. 95 Festlegungen zur Zukunft der eingliederungshilfe ent-
hält (s. Vorwort dieses infos). die Koalitionspartner vereinbaren,
die eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ herauszu-
führen.

Positionierung der BAGüS 

der Hauptausschuss der bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der sozialhilfe (bAGüs) hat im novem-
ber 2013 ein neues Positionspapier zur un-behinderten -
rechtskonven tion (brK) verabschiedet, in dem der begriff der

inklusion und die sich daraus ergebenden spannungsverhält-
nisse zum gegenwärtigen Leistungssystem auf gezeichnet wer-
den. Auf Grundlage der brK werden Ge staltungsaufträge
abgeleitet und Positionen zu den Lebens bereichen Wohnen, bil-
dung und Arbeit bezogen. 

Folgende Positionspapiere hat die bAGüs vorgelegt:
1. Positionspapier zur un-behindertenrechtskonvention –

„Perspektive inklusion“ vom 19. november 2013;
2. Positionspapier zur „schnittstelle zwischen Werkstätten für

behinderte Menschen (WfbM) und Tagesförderstätten“ vom
20. november 2013;

3. reformvorschläge 2013 zur Weiterentwicklung des Leis-
tungsrechts für Menschen mit behinderung und pflegeri-
schem bedarf vom 21. november 2013.

Aus sicht des CbP markieren die Positionen der bAGüs eine
wichtige Ausgangslage beim streit um die Verteilungsgerechtig-
keit im gegliederten sozialleistungssystem. 

downloads unter: www.lwl.org/LWL/soziales/bAGues/
Veroef fentlichungen/stellungnahmen

Beschluss der CSU-Landesgruppe

bei der Klausurtagung der Csu-Landesgruppe in Wildbad
Kreuth vom 7. bis 9. Januar 2014 wurde beschlossen, die reform
der eingliederungshilfe mit der anstehenden Pflegereform zu
verzahnen und eine Zusammenführung der Leistungen für Kin-
der und Jugendliche aus dem sGb Viii und sGb Xii bei einem
Leistungsträger vorzunehmen. 

Mehr infos: www.csu-landesgruppe.de, rubrik nachrichten,
Klausurtagung Wildbad Kreuth. Janina Bessenich

CBP Fachreferentin

3 Neue Rechengrößen der
Sozialversicherung 

Jährlich werden die rechengrößen der sozialversicherung ange-
passt. diese sind auch für die sozialversicherung im rahmen des
arbeitnehmerähnlichen Verhältnisses der Werkstattbeschäftig-
ten maßgebend.

die Vorjahreswerte werden mit der Veränderungsrate der
bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in
Arbeitsgelegenheiten mit entschädigungen für Mehraufwen-
dungen im Jahr 2012 fortgeschrieben. die maßgebende Verän-
derungsrate im Jahr 2012 beträgt 2,81 Prozent in den alten und
2,42 Prozent in den neuen Ländern. die Vorjahreswerte der bun-
deseinheitlich geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen in der
Krankenversicherung werden mit der Veränderungsrate der
bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in
Arbeitsgelegenheiten mit entschädigungen für Mehraufwen-
dungen für Gesamtdeutschland im Jahr 2012 fortgeschrieben.
die maßgebende gesamtdeutsche Veränderungsrate im Jahr
2012 beträgt 2,80 Prozent. Ò

politik
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die Verordnung der bundesregierung über maßgebende
rechengrößen der sozialversicherung in 2014 mit entsprechen-
der Tabelle steht unter www.bmas.de/de/service/Presse/Presse-
mitteilungen/rechengroessen-sozialversicherung-2014.html zur
Verfügung. jb

3 Die aktuellen Sätze der
Regelbedarfsstufen

Zum 1. Januar 2014 haben sich die sätze in den regelbedarfs-
stufen um 2,27 Prozent erhöht. das gilt für die sozialhilfe, 
die Grundsicherung für Arbeitsuchende und für die Grund -
sicherung im Alter und bei erwerbsminderung. die regelsätze
können bei der künftigen Trennung der Leistungen der 
eingliederungshilfe in Leistungen zum Lebensunterhalt und 
in Teilhabeleistungen im bundesteilhabegeld maßgebend 
sein.

die neuen regelsätze sind wie folgt: ein alleinstehender
erwachsener erhält ab dem 1. Januar 2014 monatlich 391 euro
Grundsicherung. 2013 waren es 382 euro. seit 2011 ist die
Grundsicherung um 27 euro monatlich gestiegen. die regel-
sätze für die im Haushalt lebenden Partner und Kinder (Mit-
glieder der bedarfsgemeinschaft) steigen anteilig.

die Kosten für unterkunft und Heizung werden grundsätz-
lich in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit
sie angemessen sind. jb

3 Zoll verwaltet künftig die
Kraftfahrzeugsteuer

durch eine Änderung des Grundgesetzes hat der bund die
ertrags- und Verwaltungshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer
(Kraftst) von den Ländern übernommen. dementsprechend
wird die Zollverwaltung im 1. Halbjahr 2014 diesen bereich von
den Finanzämtern übernehmen, die derzeit die Kraftfahrzeug-
steuer für den bund verwalten. der Zoll übernimmt den 
Aufgabenbereich in folgender reihenfolge: Februar: bremen,
niedersachsen und nordrhein-Westfalen; März: berlin, bran-
denburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und schleswig-
Holstein; April: baden-Württemberg, Hessen, rheinland-Pfalz
und saarland; Mai: bayern, sachsen, sachsen-Anhalt und Thü-
ringen.

Anträge auf steuervergünstigungen für schwerbehinderte
Menschen sind weiterhin bei der bisherigen Zulassungsstelle
einzureichen. die steuerbefreiungen und steuerermäßigungen
für schwerbehinderte Menschen sind in § 3a Kraftfahrzeug-
steuergesetz geregelt. 

Weitere Fragen zur Kraftfahrzeugsteuer beantwortet ab
 Februar 2014 die Zentrale Auskunft der Zollverwaltung: infor-
mations- und Wissensmanagement Zoll, Tel. 03 51/44834-550, 
e-Mail: info.kraftst@zoll.de jb

Inklusive Bildung

3 Orientierungsrahmen „Inklusive
Bildung, Erziehung und Betreuung“ 

Vielversprechend oder vieles nur versprechend?

ein Orientierungsrahmen ist eine Art Klettersteig in (noch)
unwegsamem Gelände. ein solches Gerüst, wenn auch nicht
stählern, bietet der deutsche Caritasverband seit dem 22. Juli
2013 zum Thema „inklusive bildung, erziehung und betreu-
ung“1 und beteiligt sich damit vor dem Hintergrund der un-
behindertenrechtskonvention an der gesellschaftlichen debat-
te um inklusion. im detail geht es um Weiterentwicklungen und
nötige rahmenbedingungen bei vorschulischer bildung, erzie-
hung und betreuung, bei schulen und Angeboten im Übergang
von der schule in den beruf, bei außerschulischer bildung,
beruflicher Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte und bei sozi-
alversicherungsrechtlichen Leistungssystemen. 

Aktuelle entwicklungen zum Megathema „inklusion“ zei-
gen, dass realitätsprüfungen nicht aus dem blick geraten soll-
ten. drei aktuelle beispiele stehen dafür:
n in der „reutlinger erklärung zum studiengang sonderpäda-
gogik in baden-Württemberg“ 2 vom Juli 2013 wird eindringlich
vor einer weiteren beschneidung spezifischer studienanteile
gewarnt (fast 1000 Personen und namhafte institutionen haben
die erklärung unterzeichnet). der erhalt der verschiedenen
sonderpädagogischen Fachrichtungen und Handlungsfelder sei
auch hinsichtlich weiterer Forschungsperspektiven zwingend
notwendig.
n irmtraud schnell, institut für sonderpädagogik an der Frank-
furter Goethe-universität, urteilte im Juni 2013 über die inklu-
sion an hessischen schulen: „die sonderpädagogische För -
derung in den allgemeinen schulen hat sich dramatisch
ver schlechtert. die Lage ist unterirdisch.“ 3 Mathias Wagner, 
bildungspolitischer sprecher der hessischen Grünen, führte 
aus, was damit gemeint sei: die erhöhung der Klassengrößen,
die reduzierung der doppelbesetzung mit Lehrer(inne)n, die 
Tatsache, dass Förderschullehrer(innen) nicht mehr fester
bestandteil des Kollegiums der allgemeinen schule seien, son-
dern „als pädagogische Leiharbeiter für einige stunden einflie-
gen“ 4.
n der für die universität namengebende Frankfurter wusste es
schon vor Zeiten: „nach Golde drängt, am Golde hängt doch
alles“. Genau dort sah der Paritätische Gesamtverband Hand-
lungsbedarf und bilanzierte Mitte August 2013: „Was sozialre-
formen wirklich kosten“5. Allein für die schulische inklusion sei-
en in der nächsten Legislaturperiode Mehrausgaben von circa
3,28 Milliarden euro nötig. Würde man zudem noch das Teilha-
begeld eines bundesleistungsgesetzes berücksichtigen, seien
laut expertenschätzungen nochmals circa 19,6 Milliarden euro
zu finanzieren, zusammen knapp 23 Milliarden euro.

inklusion
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dieser Hintergrund verleiht dem zu betrachtenden Orientie-
rungsrahmen durchaus bekenntnis-Charakter. 

nun zu einigen inhaltlichen Aspekten, die sich – meiner Kern-
kompetenz gemäß – auf das Kapitel „Übergang von der schule
in den beruf“ konzentrieren. 

Zur Situation

der Orientierungsrahmen präferiert „den umfassenden Zugang
aller Kinder (sic!) und Jugendlichen mit behinderung auf den
allgemeinen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt“ und benennt
besondere Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe behinderter
Menschen.
n die Ziele-Wege-Kontroverse wird im ersten Absatz (wieder
einmal) deutlich und der inklusive Weg weit vor das meines
erachtens bedeutend wichtigere Ziel der inklusion gerückt.
n die qualitative studie von Hofmann-Lun (2011)6 wird offen-
sichtlich als grundlegend verstanden und sinngemäß zitiert (s. 14;
ähnlich s. 11 zu schulischen belangen). sie ist jedoch praktisch
wenig belastbar, und die abgeleiteten schlüsse sind bei einem
stichprobenumfang von lediglich 21 interviews (0,04 ‰ der bun-
desweiten Grundgesamtheit) keinesfalls generalisierbar, im
Gegenteil (näheres vgl. eser, 2011) 7.
n die fundierte Kosten-nutzen-Analyse beruflicher rehabilita-
tion durch berufsbildungswerke, die das institut der deutschen
Wirtschaft (iW) Köln verantwortete,8 wird immerhin genannt,
bleibt aber textlich ohne jede positive Konsequenz. das wider-
spräche womöglich den fundamental-inklusiven intentionen des
Papiers.

Zur Bewertung: 

n normative Forderungen („Jugendlichen mit behinderung
muss – im rahmen ihrer individuellen Möglichkeiten – eine
betriebliche Ausbildung angeboten werden“) scheitern meines
Wissens an der fehlenden Marktinklusion bei Ausbildungen, wie
sie das bibb-Monitoring „berufliche bildung“ 9 (www.exper-
tenmonitor.de) wiederholt gezeichnet hat.
n Teilqualifikationen bergen die große Gefahr, als billiglohn-
sackgassen missbraucht zu werden. Für die vielen jungen 
Menschen mit Lernbeeinträchtigung beziehungsweise Lernbe-
hinderung sind sie zudem im Hinblick auf einen kumulierten
berufsabschluss untauglich, da der Lernstoff von Modulen nicht
gesichert werden kann und die Lerninhalte bereits nach kurzen
intervallen (da reicht schon der sommerurlaub) schnell wieder
vergessen sind. bereits die Konstruktion der (vergleichbaren)
Qualifizierungsbausteine im Fachkonzept berufsvorbereitende
bildungsmaßnahmen (bvb) wurde selbst vom iAb (Plicht
2010 10, 2012 11) einer ungewöhnlich deutlichen Kritik unter -
zogen.
n es werden weiterhin Modellprojekte zum beispiel zur assis-
tierten Ausbildung angeführt. Welche Projekte mit welchen all-
tagstauglichen bedingungen und ergebnissen sind gemeint?

Zum Handlungsbedarf: 

n die Forderungen des Papiers laufen in summa auf viele „ein-
Mensch-berufsbildungswerke“ hinaus. das ist absolut utopisch
und (berufs-)pädagogisch auch nicht wünschenswert.
n berufsorientierung und Praktika sind selbstverständlich posi-
tiv zu bewerten, wenn sie keine illusionen schüren, die betrieb-
lich letztlich nicht eingelöst werden können, und wenn die
betriebliche Ausbildungsofferte nicht einer billigen Hilfskraft
wegen ausgenutzt wird.
n Zudem wird das Projekt „Trialnet“ von Kundigen schon län-
ger als nur bedingt praxistauglich gehandelt.

Mein Fazit

bei aller (alten) sympathie für den zielorientierten inklusions-
gedanken sehe ich die Gefahr, dass die umsetzung an der per-
sönlichen und sozialen realität junger Menschen mit multiplen
beeinträchtigungen und an den betrieblichen realitäten vor-
beigeht. das Grundverständnis von inklusion, das durchscheint,
ist das der Auflösung von spezialeinrichtungen. es nährt letzt-
lich illusionen der Art „Zurück in die Zukunft“, die sich womög-
lich in einigen Jahren in bedauern wandeln könnten.

um noch einmal auf den beginn dieses beitrags zurück -
zukommen: der Weg zum Happy end vieler individueller 
Ziele auf vielfältigen inklusionspfaden kann gar nicht oft genug 
auf seine erfolgsträchtigkeit überprüft werden – nicht bei 
der schul laufbahn G8 und nicht beim Mainstreaming „inklusi-
on“. Karl-Heinz Eser

Vorstand der BAG BBW, Berufsbildungswerk 

Förderungswerk St. Nikolaus 

Kontakt: karl-heinz.eser@t-online.de
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3 Problemaufriss zur 
schulischen Inklusion

in den aktuellen bildungsdiskussionen kann man gelegentlich
den eindruck bekommen, dass schulische inklusion nur eine
sache von entscheidungen sei, dass es vom politischen Willen
abhänge, ob inklusion in der schule gelebt wird oder nicht. Für
mich als Leiter einer schule, die seit 15 Jahren in verschiedenen
Formen gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne behin-
derung erprobt, fördert und einfordert, haben diese Vorstellun-
gen etwas äußerst irritierendes. Wenn dann noch hinzukommt,
dass in leichtfertiger Weise und oberflächlicher sprache bil-
dungsethische standards, die eigentlich selbstverständlich sein
müssten, verletzt werden1, wird es höchste Zeit, aus der Praxis-
erfahrung die erforderliche Achtsamkeit, beharrlichkeit und
Geduld für einen Weg zur echten schulischen inklusion einzu-
fordern. 

Die Bischof-Wittmann-Schule und die Grundschule Königs-

wiesen

die regensburger bischof-Wittmann-schule in Trägerschaft
der Katholischen Jugendfürsorge der diözese regensburg ist
ein Förderzentrum mit Förderschwerpunkt geistige entwick-
lung. Auf einem langen und mühsamen Weg der schulischen
inklu sion hat sie sich bereits weit vorgewagt. das regensbur-
ger „schulverbundsystem inklusion“ bildet seit 1999 mit der
ersten einzelinklusion eines schwer- und mehrfachbehinderten
schülers und 2001 mit der ersten Partnerklasse ein beispielhaf-
tes Modell der gleichzeitig behutsamen wie effektiven umset-
zung einer am Leitziel der inklusion ausgerichteten schulent-
wicklung. 

Mittlerweile führt die bischof-Wittmann-schule im laufen-
den schuljahr 2013/2014 sechs Partnerklassen (PK) an fünf
schulstandorten: an einer Grundschule, einer Volksschule, zwei
Mittelschulen und einem staatlichen beruflichen schulzentrum.
die einfache entfernung vom stammhaus beträgt dabei bis zu
18 Kilometer.

Als Partnerklassen in Gegenrichtung werden schüler der
sozialpflege vom staatlichen beruflichen schulzentrum
regensburger Land durch berufsschullehrer an der bischof-
Wittmann-schule unterrichtet. durch die Zusammenarbeit von
vier Gruppen der Tagesstätte mit dem Hort an zwei schulstand-
orten verlängert sich die inklusive Förderung und betreuung auf
die Mittags- und nachmittagszeit. die Tandemklasse als Modell
für Vollinklusion mit Kindern, die aus der schulvorbereitenden
einrichtung der bischof-Wittmann-schule an der Grundschule
Konrad mit dem schulprofil inklusion kamen, wird durch eine
sonderschullehrerin der bischof-Wittmann-schule betreut. die
mit der schulischen inklusion verbundene Mehrhäusigkeit stellt
allerdings eine hohe logistische Herausforderung für die schule
dar.

die 2001 an der Grundschule Königswiesen eingerichtete,
2005 bis 2010 an der Mittelschule Lappersdorf weitergeführte
und von 2010 bis zum 31. Juli 2013 am staatlichen beruflichen
schulzentrum regensburger Land befindliche Partnerklasse, die
in ihrer Zusammensetzung weitgehend konstant blieb, ist mei-
nes Wissens die erste Klasse eines Förderzentrums mit Förder-
schwerpunkt geistige entwicklung in deutschland, die über die
gesamte schulzeit inklusiv geführt wurde. Alle schüler in bisher
eingerichteten Partnerklassen sollen bis zur erfüllung der zwölf-
jährigen schulpflicht durchgängig an der Grundschule und an
weiterführenden schulen gefördert werden.

Vom mehrgliedrigen Schulsystem zur Schule für alle

inklusion ist Auftrag und Aufgabe aller schularten und schul-
formen sowie jeder einzelnen schule vor Ort. ein Verzicht auf
Förderschulen ist als kurz- und mittelfristiges Ziel nicht denk-
bar, wenn man an einem bewährten niveau schulischer Förde-
rung festhalten will. inklusion braucht multiprofessionelle und
hochspezialisierte Teams an den schulen, die sich konsequent
der gemeinsamen beschulung von Kindern mit und ohne beein-
trächtigung öffnen. der behutsame Weg zur inklusiven beschu-
lung verlangt ein schulverbundsystem, das von allen beteilig-
ten – schulleitungen, schulbehörden, beratungskräften und
weiteren unterstützer(inne)n – engagiert getragen wird.

inklusive beschulung ohne Absenkung der Förderqualität
gibt es nicht zu sparpreisen und auch nicht kostenneutral. 

Grundschulen und weiterführende schulen, die einen oder
wenige schüler mit Förderschwerpunkt geistige entwicklung
beschulen, können in der sächlichen Ausstattung und in der
didaktik und Methodik des unterrichts nicht den standard
eines Förderzentrums mit Förderschwerpunkt geistige entwick-
lung erreichen. die verglichen mit einem Förderzentrum deut-
lich reduzierte Multiprofessionalität kann nicht kompensiert
werden.

skizziert in Thesenform, lassen sich unsere erfahrungen und
beobachtungen aus inzwischen 15 Jahren schulentwicklung zur
inklusiven Förderschule so verallgemeinern:

inklusion
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1. die inklusive schule kommt nicht von selbst, ihr Gelingen
bedarf großer Anstrengung aller beteiligten.

2. inklusion braucht den Mut zur radikalen Veränderung: an der
schule vor Ort und in der Gesellschaft. im bild und sinn einer
Prophetie gesprochen: es wird kein stein auf dem anderen
bleiben.

3. der Weg zur inklusiven schule braucht Zeit. 
4. er darf nur behutsam beschritten werden.
5. inklusion verlangt Freiwilligkeit.
6. inklusion kann nicht von oben oder von außen administrativ

verordnet werden, auch und gerade dann nicht, wenn die
(schul-)rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind.

7. inklusion ist eine Angelegenheit des Verstandes und des Her-
zens. sie gelingt nur durch die unbedingte bereitschaft der
beteiligten Lehrkräfte und weiterer professioneller Helfer(in -
nen), in ihrem sinne zu wirken. sie verlangt eine hohe Offen-
heit für innovation in der Gestaltung der pädagogischen,
unterstützenden und administrativen Prozesse. inklusion er -
fordert zudem viel einfühlung in Personen, die nach anderen
systemlogiken denken und handeln. 

8. inklusion braucht begleitung (Fortbildung, Coaching, bera-
tung) der schule, der eltern, der schüler mit Förderbedarf.

9. inklusion braucht schulbegleitung/schulassistenz – bisher ein
beruf ohne berufsbild. 

10.in inklusiven schulen soll die heilpädagogische Grundlegung
im Leitbild fester bestandteil sein. die Offenheit für Heil-
oder sonderpädagogik sowie für die nachbarwissenschaften
Psychologie, Medizin, Pflegewissenschaft, im weiteren sinn
auch für soziologie und Philosophie sind Voraussetzung für
ein umfassendes und professionelles Verständnis von schuli-
scher inklusion.

11.die Leistungsfähigkeit, effektivität und effizienz des jetzi-
gen, konsistent abgestimmten systems von Förderschule, heil-
pädagogischer Tagesstätte als teilstationärer einrichtung,
 psychologischem Fachdienst und anderer Fachdienste (ergo-
therapie, Logopädie, Physiotherapie) wird an regelschulen
nicht erreichbar sein.

12.der Weg zur inklusiven schule muss alle schüler(innen) mei-
nen. ein Ausschluss von schülern, die als „nicht inkludierbar“
gelten, kann nicht akzeptiert werden.

13.der Weg zur inklusion braucht finanzielle ressourcen. es ist
der Weg zu einer besseren, reichhaltiger mit Personal und
sachmitteln ausgestatteten schule.

die Übergangsphase zu wirklich inklusiven schulsystemen wird
mindestens eine Generation dauern. bis dahin braucht es
schwerpunktschulen mit einem so hohen innovativen Potenzial,
dass man eigentlich von eliteschulen sprechen sollte. Aus eige-
ner Kraft können dies die schulen nicht schaffen. die Weichen
stellen die politischen Mandatsträger(innen), die übergeordne-
ten schulbehörden und schulträger mit der Zuständigkeit für die
sächliche und personelle Ausstattung.

Zusammenfassung und Ausblick

Auf dem Weg zur inklusion in der schule darf es keine Gewin-
ner und Verlierer geben. Gelingende inklusion an schulen und
die damit verbundene Veränderung des schulsystems machen
die schule menschlicher und demokratischer. An Herausforde-
rungen dieser Größenordnung wird man immer wieder schei-
tern, wenn der Anspruch an Perfektion irreal hoch ist. die
umsetzung soll als eine bedeutsame gesamtgesellschaftliche
Aufgabe gesehen werden. Zur inklusionskultur gehört, dass jede
gelingende inklusion im schulalltag bei kleinen und großen
Anlässen gefeiert werden sollte. Ludwig Faltermeier

Bischof-Wittmann-Schule Regensburg

Kontakt: faltermeier@bischof-wittmann-schule.de

Anmerkung

1. Zum Beispiel, wenn von „inkludierbaren“ Schülern – wohl im Ge-

gensatz zu nicht inkludierbaren Schülern – gesprochen oder wenn

behauptet wird, dass Schüler an Förderschulen exkludiert wären –

ohne zu berücksichtigen, dass damit diesen Schülern ihre soziale

 Rolle in der Gesellschaft abgesprochen wird.

3 Bericht vom 7. Bundeskongress
Katholischer Schulen

unter dem Motto „Verantwortung wahrnehmen – Gesellschaft
gestalten“ fand am 13. dezember 2013 in berlin der 7. bundes-
kongress Katholischer schulen statt. Als Gastgeber unterstrich
der Vorsitzende der Kommission für erziehung und schule der
deutschen bischofskonferenz, der Paderborner erzbischof
Hans-Josef becker, die unteilbarkeit von erziehung und bil-
dung. Katholische schulen leisteten neben der primären Verant-
wortung der eltern einen wesentlichen beitrag bei der ganz-
heitlichen bildung der schüler(innen). 

sylvia Löhrmann, Ministerin für schule und Weiterbildung
des Landes nordrhein-Westfalen, betonte in ihrem referat die
bedeutung kirchlicher schulen als Motor schulischer entwick-
lungen. sie veranschaulichte dies am beispiel der Zusammen-
arbeit von schule und caritativen einrichtungen. Gerade diese
Zusammenarbeit ermögliche häufig gelingende schulbiogra-
fien. 

Löhrmann hob auch inklusion als eine „christliche Aufgabe“
hervor. diese gelänge im bereich der bildung unter anderem
durch Pluralität von schulen, Pluralität der freien schulträger
und die plurale schülerschaft. Gerade freie schulen dürften nicht
für gesellschaftliche disparitäten sorgen (sonderungsverbot),
sondern müssten sich durch Heterogenität auszeichnen. 

der frühere bundestagspräsident Wolfgang Thierse, Mitglied
im beirat der schulstiftung dr. Carl sonnenschein im erzbistum
berlin, griff die Frage nach Faktoren auf, welche den Zusam-
menhalt einer pluralen Gesellschaft sichern: der christliche
Glaube gebe hier Antworten. er sei einweisung in die soziale

inklusion
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Gemeinschaft und vermittle fundamentale Werte. die bildung
des subjekts bedürfe der rückbindung an die Gesellschaft und
sorge für deren Weiterentwicklung. bildung kann daher, so Wolf-
gang Thierse weiter, nicht einseitig auf den individuellen erfolg
reduziert werden, sondern sie spiegelt den einklang von Wissen
und gesellschaftlichen Werten wider. 

die individuelle entfaltung des Menschen vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Werte sieht udo di Fabio durch das
Grundgesetz sichergestellt. der frühere richter am bundesver-
fassungsgericht und Professor für Öffentliches recht an der uni-
versität bonn plädierte für eine vielfältige und vor allem auto-
nome schullandschaft. die in deutschland föderal organisierte
bildung fördere Pluralität von bildungssystemen und sei Garant
für alternative Angebote. dabei sei verfassungsrechtlich die
staatliche Aufsicht unter anderem zur Vermeidung von segrega-
tion sichergestellt. 

in den an die Vorträge sich anschließenden Foren wurde unter
anderem die Frage nach der „bestmöglichen bildung für jeden
einzelnen Menschen – impulse der Katholischen schulen zur
inklusion“ diskutiert. 

Über die politischen Gegebenheiten und Grenzen der ein-
zelnen bundesländer hinweg lassen sich zentrale Punkte zusam-
menfassend festhalten: Katholische schulen haben program -
matisch gute Voraussetzungen zur Verwirklichung inklusiver
bildungsangebote. die bisherigen praktischen erfahrungen zei-
gen, dass erfolge von gelingenden diskursprozessen der Akteu-
re – staat und Gesellschaft, eltern und schüler(innen) – abhän-
gen. die Wahrung des Wunsch- und Wahlrechts sowie die
einbeziehung aller eltern, die sicherung sonderpädagogischer
Kompetenzen und ihre Weiterentwicklung sind neben der eva-
luation wichtige Faktoren bei der Gestaltung dieser Prozesse.

Norbert Witt

Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern, München

Kontakt: norbert.witt@caritas-bayern.de

3 „Bedarfsgerecht oder haushalts -
konform“: Fachverbände berieten

unter dem provokativen Titel „bedarfsgerecht oder haushalts-
konform“ luden die Fachverbände Caritas behindertenhilfe und
Psychiatrie (CbP), Verband Katholischer Tageseinrichtungen
für Kinder (KTK) sowie bundesverband katholischer einrich-
tungen und dienste der erziehungshilfen (bVke) gemeinsam zu
einem Arbeitstreffen ein, das knapp 40 Praktiker(innen) aus den
Handlungsfeldern eingliederungshilfe für Kinder und Jugendli-
che, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kindertagesstätten am 26.
september 2013 an einen Tisch gebracht hat. 

die Fachverbände verknüpften mit dieser Veranstaltung zwei
Ziele: Zum einen ging es um den fachlichen Austausch – über
Landkreis- und bundeslandgrenzen hinweg – über geeignete
Formen der erfassung und des Verstehens komplexer Hilfebe-

darfe hoch belasteter Familien. der umsetzung in eine dem
bedarf entsprechende wirksame Hilfe galt die sich anschließen-
de Fragestellung. Zum anderen ging es um das einüben eines
Austauschs über Verbandsgrenzen der verschiedenen bundes-
verbände hinweg, die sich alle mit der Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen auseinandersetzen. 

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass jeder Verband eine
eigene identität besitzt und dieser gemäß satzungsauftrag zu fol-
gen hat: es macht einen unterschied, ob ich etwa Verantwortung
übernehme für Kinder, die aufgrund von Trisomie 21, dem Pra-
der-Willi- oder dem fragilen X-syndrom unterstützung brau-
chen, oder für Kinder, die etwa in sogenannten sozial prekären
Lebenslagen aufwachsen. Andererseits wissen wir schon lange,
dass sich das Leben nicht an sozialrechtliche Vorgaben hält. die
Familie ist als system zu betrachten. Auch Kinder mit behinde-
rungen können in Familien zur Welt kommen, in denen die
eltern mit der erziehung und Förderung ihres Kindes überfor-
dert sind. und auch in Familien mit behinderten Kindern gibt es
suchtkranke eltern, Trennung und scheidung, Missbrauch,
schicksalsschläge, Armut, sprachprobleme, kulturelle barrieren,
schulden. 

Kolleg(inn)en aus den einrichtungen und diensten der Cari-
tas machen die erfahrung, dass insbesondere bei Kindern mit
behinderung der Hilfebedarf nach wie vor eindimensional an
der behinderung festgemacht wird, statt die Mehrdimensionali-
tät familiärer belastungen zu reflektieren und zu berücksichti-
gen. Zum eindruck mangelnder Fachlichkeit und von intrans-
parenz bei der einschätzung des Hilfebedarfs sowie bei der
Festlegung von Art, inhalt und umfang der Hilfe tragen mehre-
re Faktoren bei: unterschiedliche Zuständigkeiten, strukturen
und Fachkonzepte in den einzelnen bundesländern sowie eine
extrem unterschiedliche Handhabung auf örtlicher ebene mit
zum Teil in sich widersprüchlicher Praxis.

die nach wie vor steigenden Kosten in der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der eingliederungshilfe zwingen berechtig-
terweise immer wieder zur Auseinandersetzung über die Frage,
wie vorhandene ressourcen gerecht einzusetzen sind. dabei
kommt der bedarfsfeststellung, also dem Fallverständnis sowie
dem daraus resultierenden Verfahren der Hilfegewährung mit
dem Ziel passgenauer Hilfen, eine zentrale bedeutung zu.

besonders zu begrüßen war auf der Tagung der Vortrag von
reinhard Wiesner, Professor an der Freien universität berlin,
von vielen zu recht als „Vater des Kinder- und Jugendhilfege-
setzes“ bezeichnet. er erhob die Forderung – trotz schlechter
erfahrungen bei der Frühförderung – , die entwicklung von
Komplexleistungen anzustreben. die Probleme der leistungs-
rechtlichen Ausgestaltung sowie der einigung über die Kosten-
teilung sind offensichtlich. daher braucht es reinhard Wiesner
zufolge: rahmenvorgaben für eine systemübergreifende Koope-
ration der Leistungsträger und Leistungserbringer im sGb i und
sGb X; eine Finanzierung der beteiligung von Ärzten und ande-
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ren Gesundheitsberufen an netzwerken und Fallkonferenzen
sowie eine stärkere berücksichtigung des multiprofessionellen
Hilfebedarfs in der Ausbildung. 

Kooperationen können nach Wiesner nur gelingen, wenn drei
Punkte ernst genommen werden: Kenntnis des Auftrags und des
Potenzials des je anderen systems, Kooperation statt Überwei-
sung und nicht zuletzt die Lebenssituation und der Hilfebedarf
des jungen Menschen als Ausgangspunkt des Hilfeprozesses.
nötig ist Kooperation sowohl auf institutioneller als auch auf
individueller ebene. es braucht, so Wiesner: die entwicklung
von empfehlungen zur Kooperation der systeme in der region;
die Veröffentlichung von beispielen guter Praxis; die etablie-
rung von Vermittlungsstellen für die behandlung von streit- und
Grenzfällen sowie gemeinsames Clearing und gemeinsame Hil-
feplanung unter Federführung der Jugendhilfe, bezogen auf das
individuum; die gemeinsame Vorbereitung eines notwendigen
setting-Wechsels, sicherung der rückkehr in die einrichtung der
Jugendhilfe nach abgeschlossener behandlung als auch eine
frühzeitige einbeziehung des Jugendamts bei notwendig erschei-
nender anschließender Heimunterbringung nach erstaufnahme
in der Psychiatrie. 

Wann werden Kooperationen als gelungen empfunden?
reinhard Wiesner benennt nachfolgende Prüfsteine: Kooperati-
on gelingt nur zwischen Gleichen; es braucht einen gemeinsamen
Gegenstand; sie muss sich für beide seiten lohnen; sie muss sich
auf gemeinsame Überzeugungen, Ziele und Auffassungen stüt-
zen können. Kooperation benötigt gegenseitiges Vertrauen, sie
ist von Personen abhängig und braucht strukturen und Verfah-
ren, um diese Abhängigkeit zu relativieren. 

Vertreter(innen) der Fachverbände kommentierten im An -
schluss mit kurzen impulsen ihre sicht auf die Ausgangslage aus
den verschiedenen Perspektiven ihrer Verbände. Peter Kraus,
skF Gesamtverein, dortmund (Leiter des sprachheil- und För-
derzentrums des skF, Gießen) sowie Klaus esser vom bVke
(bethanien Kinder- und Jugenddorf, schwalmtal-Waldniel)
machten wie auch Christoph Gräf vom CbP (stiftung Liebenau,
Meckenbeuren) deutlich, dass unbedingt mehr Kooperationen
nötig seien. 

Als gemeinsames Fazit des Treffens ist festzuhalten, dass vor
allem die Lebenslage Kindheit die bestimmende Folie sein
muss, auf der Hilfen zu reflektieren sind. bisher führen die ver-

säulten Verbandsstrukturen auf Orts-, diözesan- und bundes-
ebene aber dazu, dass Themen nebeneinander und kaum mitei-
nander bearbeitet werden. diese situation hat ihre ursache
auch in den sozialrechtlichen rahmenbedingungen. Hier könn-
te ein Wandel der sozialgesetzgebung – im sinne einer „großen
Lösung“ – für die leistungsrechtliche Zusammenführung der
Leistungen für Kinder und Jugendliche im sozialgesetzbuch
Viii hilfreich sein. 

es gibt bereits eine interministerielle Arbeitsgruppe der
Arbeits- und sozialminister- sowie der Kultus-und Familienmi-
nisterkonferenz, die sich für die Zusammenführung von „Hilfen
zur erziehung“ und „Hilfen zur Teilhabe“ als „Hilfen zur ent-
wicklung“ ausgesprochen haben. der deutsche Caritasverband
erarbeitet unter beteiligung der Fachverbände der Caritas dazu
eine stellungnahme. 

Angesichts der mächtigen Landschaftsverbände und bezir-
ke muss allerdings mit Widerstand gerechnet werden. und auch
der deutsche Verein sprach warnend von zu vielen offenen Fra-
gen. Auch für uns als Fachverbände gibt es noch vieles zu klä-
ren: Wie kann es gelingen, die Mehrdimensionalität familiärer
belastungen zu reflektieren und zu berücksichtigen? Was sind
die therapeutischen, heilpädagogischen und die sozialarbeiteri-
schen regeln der Kunst in diagnostik, Fallverständnis, Fall-
steuerung und Hilfeerbringung? Wie könnten integrierte struk-
turen aussehen, die diesen psychosozial hoch belasteten
Familien, welche einer besonderen Ansprache bedürfen,
gerecht werden? Wie sieht eine Hilfe aus, die dafür sorgt, dass
ein Kind unter guten bedingungen in seiner Familie aufwach-
sen kann? Wenn diese Fragen sich in der realität als gelöst
abbilden, dann wäre zumindest für diesen existenziellen bereich
inklusion verwirklicht. 

Mit dieser Veranstaltung haben sich die Fachverbände auf
den Weg gemacht, um über Organisationsgrenzen hinweg 
ge meinsam Antworten zu finden. die Gesamtdokumentation
aller beiträge finden sie unter: www.cbp.caritas.de/dokumenta-
tionen Frank Pinner

CBP-Fachreferent, Freiburg 

Kontakt: frank.pinner@caritas.de 

Christoph Gräf

Ausschussvorsitzender „Kinder und Jugendliche“ des CBP

Kontakt: christoph.graef@st.gallus-hilfe.de
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Aktuelle Themen

3 „Doppeldiagnose“: Psychische
Störung – geistige Behinderung

Fachverbände luden zum Fachtag am 15. November 2013 

in Kassel

das Thema „Psychische störungen bei Menschen mit geistiger
behinderung (,doppeldiagnosen‘) als praktische, konzeptionel-
le und sozialpolitische Herausforderung für die behindertenhil-
fe“ bearbeiteten rund 150 Teilnehmende des Fachtags, der von
den Fachverbänden für Menschen mit behinderung unter
Federführung ihres Arbeitskreises Gesundheitspolitik organi-
siert worden war. 

die in erster Linie auf Fachkräfte der eingliederungshilfe mit
Führungsverantwortung ausgerichtete Veranstaltung war schon
im Vorfeld auf große resonanz gestoßen und restlos ausgebucht.
Ziele waren im sinne einer standortbestimmung neben der
begriffsklärung, systematisierung der Problemlage und erör -
terung im Lichte der un-behindertenrechtskonvention (un-
brK) die darstellung der praktischen Folgen von doppel -
diagnosen und eine lösungsorientierte beschreibung der
Anforderungen vor allem an die einrichtungen der behinder-
tenhilfe, aber auch an das psychiatrische Versorgungssystem,
Ärztinnen und Ärzte sowie weitere Akteure im Gesundheitsbe-
reich und in der sozialpolitik.

in seinem Grußwort hob Peter Masuch vom Vorstand der
bundesvereinigung Lebenshilfe hervor, dass die Fachverbände
mit dem Thema einen nerv getroffen hätten. Praktiker(innen)
vor Ort hätten bei Menschen mit geistiger behinderung, bei
denen eine psychische erkrankung hinzukomme, große schwie-
rigkeiten, die zutreffende diagnose zu stellen beziehungsweise
mit dieser besonderen Herausforderung im Alltag umzugehen.
Michael seidel aus bethel, Leiter des Arbeitskreises Gesund-
heitspolitik, nahm in seinem einführungsvortrag eine differen-
zierung des begriffs der psychischen störung im Hinblick auf
unterschiedliche Handlungsoptionen vor und leitete unter
bezugnahme auf die normen der un-brK einige praktische,
konzeptionelle und sozialpolitische Folgerungen ab. bei Men-
schen mit geistiger behinderung würden solche störungen oft
nicht erkannt. ein breites spektrum an möglichen Verhaltens-
auffälligkeiten, denen jedoch ganz unterschiedliche ursachen
zugrunde liegen könnten, machten völlig unterschiedliche
behandlungen notwendig. nicht hinter jeder Auffälligkeit ste-
cke eine psychische erkrankung. An die Praxis stelle dies große
Herausforderungen, die nur interdisziplinär zu lösen seien. 

Hieran anknüpfend, widmete sich Peter Martin von der
séguin-Klinik im epilepsiezentrum Kehl-Kork in seinem 
Vortrag den körperlichen ursachen hinter psychischen Auf -
fälligkeiten. Anhand von Fällen aus seiner Praxis stellte er 
eindrucksvoll dar, wie es bei einem hohen Grad von sensibili-

sierung der ärztlichen und pflegerischen behandler(innen)
unter einbeziehung von umfeld und bezugspersonen gelingen
kann, körperliche ursachen hinter einer Verhaltensverände-
rung durch sorgfältige diagnostik zu entdecken – bei
Patient(inn)en, die sich selbst kaum oder gar nicht verbal dazu
äußern können.

Marion schubert von der Lebenshilfe Wohnen nordrhein-
Westfalen beschrieb anschließend die Auswirkungen psy-
chischer störungen im betreuungsalltag. notwendig aus sicht
der Praxis seien mehr auf diesem Gebiet kompetente Ärztin-
nen/Ärzte und Therapeut(inn)en sowie Fachveranstaltungen
wie diese. in den folgenden beiträgen verwiesen Wilfried Gaul-
Canjé von der st. Augustinus-behindertenhilfe aus sicht der
nutzer(innen) von diensten und einrichtungen der behinder-
tenhilfe, Walter dahlhaus aus sicht niedergelassener Psychia-
ter(innen) und rainer burdinski vom evangelischen Kranken-
haus bielefeld aus sicht psychiatrischer Kliniken auf die
schwachpunkte und entwicklungsbedarfe psychiatrisch-psy-
chotherapeutischer Angebote für Menschen mit geistiger und
mehrfacher behinderung. Alle drei betonten die unbefriedi-
gende medizinische Versorgung dieser Personengruppe, für die
im derzeitigen Gesundheitssystem keine spezialisierte behand-
lung in ausreichendem Maß vorgesehen beziehungsweise vor-
handen sei. 

Jürgen Kolb von der Meckenbeurer st. Lukas-Klinik refe-
rierte über das Für und Wider der allgemeinen und spezialisier-
ten psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung und
konstatierte, der Prozess der dehospitalisierung der letzten
Jahrzehnte sei nicht einhergegangen mit einem Aufbau tragen-
der psychiatrischer behandlungsstrukturen. Problematisch sei
auch, dass in den aktuellen Vergütungsstrukturen der besonde-
re Aufwand für die behandlung von Menschen mit behinderung
nicht abgebildet werde.

in seinem Vortrag „Good Practice unter den bedingungen
eines wachsenden Problemdrucks“ stellte Michael Wunder von
der evangelischen stiftung Alsterdorf die Arbeit der interdis-
ziplinär ausgestatteten Alsterdorfer Psychotherapie-Ambulanz
vor dem Hintergrund der steigenden Zahl behandlungsintensi-
ver Patienten, abgesenkter Fachkräftequote und knapper Finan-
zierung vor. er betonte, dass die psychotherapeutische behand-
lung von Menschen mit geistiger behinderung notwendig und
möglich sei, in Zukunft absehbar noch wichtiger werde – aber
immer noch kaum erreichbar sei.

in diesem sinne wurde auch aus den diskussionsbeiträgen
und rückmeldungen deutlich, dass ein „dranbleiben“ am The-
ma nottut und die Fachtagung hierbei einen wichtigen impuls
gesetzt hat. der Arbeitskreis Gesundheitspolitik wird die Fach-
tagung auswerten. Ruth Coester

Rechtsanwältin, Referentin für Sozialrecht

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe

Kontakt: coester@beb-ev.de

verband
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3 BBW-Herbsttagung diskutierte
Leistungsbeschreibungen

die Vertreter der berufsbildungswerke (bbW) in katholischer
Trägerschaft trafen sich zu ihrer Herbsttagung am 17./18. Okto-
ber 2013 im benediktushof in Maria Veen. im Mittelpunkt der
Tagung stand unter anderem die diskussion zu den Qualitäts-
und Leistungshandbüchern der berufsbildungswerke. in den
Leistungsbeschreibungen haben die berufsbildungswerke mit
der bundesagentur für Arbeit ihre Leistung vereinbart. nun
erstellen alle berufsbildungswerke auf Grundlage der Leis-
tungsbeschreibungen ihr spezifisches Qualitäts- und Leistungs-
handbuch, in dem die spezifischen Leistungen und Angebote des
jeweiligen bbW beschrieben werden. 

daneben beschäftigten sich die Konferenzteilnehmer mit
den Aktionsplänen der berufsbildungswerke zur umsetzung
der un-behindertenrechtskonvention. die bundesarbeitsge-
meinschaft der berufsbildungswerke (bAG bbW) erarbeitet
einen Aktionsplan, an dem sich die berufsbildungswerke betei-
ligen. 

breiten raum auf der Tagung nahmen die diskussion der
aktuellen belegungsentwicklung in den einzelnen berufsbil-
dungswerken, neue Maßnahmeangebote, aber auch Fragen wie
die reform des sGb iX ein. Michael Breitsameter

Vorstandsvorsitzender der BAG BBW

Kontakt: breitsameterm@kjf-augsburg.de

3 Menschen gestalten ihren
Sozialraum

Am 11. november 2013 diskutierten bei einem CbP-Arbeits-
treffen über 50 Vertreter(innen) aus einrichtungen und diens-
ten der behindertenhilfe und Psychiatrie mit stefan bestmann,
Professor am europäischen institut für sozialforschung berlin,
wie sich aktive beteiligungs- und selbstorganisationsprozesse im
Gemeinwesen von Menschen mit und ohne behinderung unter-

stützen lassen. stefan bestmann betonte: die Zielstellung und
professionsethische Leitlinie gelingender sozialer Arbeit liegt
immer in der ermöglichung eines „selbstbestimmteren“, „gelin-
genderen“ Alltags aller Adressat(inn)en der Hilfe. der eigentli-
che Ort der bewährung einer menschenrechtsbasierten inklu -
sion ist jedoch das Gemeinwesen, die nachbarschaft und der
Alltag. es bedarf nach seiner einschätzung einer grundlegenden
stärkung der Gemeinwesenorientierung der Hilfen. die rolle
und die Funktion sowie Chancen und Grenzen eines Gemein-
wesens seien in der Hilfe stärker als bisher zu berücksichtigen.
der Adressat der Hilfen sei subjekt in einer demokratischen
bürgergesellschaft, in welcher er mit seinem Anliegen eine per-
sonbezogene dienstleistung in Anspruch nehme. die umset-
zung der Prinzipien des Fachkonzepts sozialraumorientierung
sieht bestmann weiterhin als zentrale Forderung der Weiterent-
wicklung der Hilfen: 
1. Orientierung am Willen/den interessen des Adressaten; 
2. Konzentration auf ressourcen des Adressaten;
3. unterstützung von eigeninitiative und selbsthilfe;
4. zielgruppen- und bereichsübergreifende sichtweise;
5. übergreifende Kooperation/Koordination im Gemeinwesen. 
Vor allem aber muss für ein gelingendes empowerment von
Menschen mit beeinträchtigung sowie des Gemeinwesens die
Partizipation der Menschen mit behinderung auch an der
umsetzung von netzwerkarbeit, Lokalpolitik, unternehmens-
entwicklung der Hilfen sowie der entwicklung personorientier-
ter Leistungen gestärkt werden. darin waren sich die Teilneh-
menden des Arbeitstreffens einig. 

Zwei Träger haben sich bereitgefunden, zum Austausch
jeweils ein regionentreffen in nord- und in süddeutschland für
Menschen mit behinderung oder psychischer erkrankung, Fach-
kräfte sowie Mitbürger(innen) im Frühjahr 2014 auszurichten.
die Ausschreibung dieser Treffen erfolgt im Frühjahr per e-Mail
an die Mitglieder, per CbP-newsletter sowie über die Home -
page www.cbp.caritas.de/termine Frank Pinner

Kontakt: frank.pinner@caritas.de 

verband

Trafen sich bei der BBW-
Herbsttagung (von links):
Herbert Lüdtke, Ravens -
burg; Dr. Markus Feußner,
Hettstedt; Peter Konietz -
ko, Aschau am Inn;
Andreas Konze, Essen;
Konrad Fath, Augsburg/
Dürrlauingen; Reinlinde
Steinhofer, Brakel;
Thomas Spaan, Reken;
Michael Breitsameter,
BAG BBW; Rüdiger Beul,
Bigge; Martin Bodin,
Reken.

Foto: BBW
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Vorsorge

3 Gesundheitsmanagement 
im Betrieb

Gesunde und motivierte Mitarbeiter(innen) sind für einrich-
tungen in der behindertenhilfe und in der Psychiatrie unver-
zichtbar. effektiver als mit isolierten einzelmaßnahmen lassen
sich die Gesundheit, sicherheit und Motivation der beschäftig-
ten mit einem systematischen Arbeitsschutz- und Gesundheits-
management schützen und fördern. die berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (bGW) begleitet
Projekte zum Aufbau eines solchen ganzheitlichen Manage-
mentsystems oder zur integration des Arbeitsschutzes in das
Qualitätsmanagement. sie bietet ihren Mitgliedsbetrieben viel-
fältige unterstützung beim betrieblichen Arbeitsschutz- und
Gesundheitsmanagement an.

betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
zielt nicht nur auf das gesundheitsgerechte Verhalten von Mit-
arbeitenden und Führungskräften, sondern primär auf eine
gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsplätze, der
Arbeitsorganisation und der Arbeitsprozesse. die belastungen
und Gefährdungen sollen reduziert und gleichzeitig die res-
sourcen der beschäftigten gestärkt werden. um dies zu errei-
chen, werden einander ergänzende Maßnahmen zu einem ganz-
heitlichen Konzept gebündelt und kontinuierlich umgesetzt. ein
solches Managementsystem hat Anknüpfungspunkte zu ver-
schiedenen betrieblichen Handlungsfeldern – von der Personal-
entwicklung über das eingliederungs- und das Personalmana-
gement bis hin zur Organisationsentwicklung (siehe Abb. 1). 

Methodisch vollzieht sich systematisches Arbeitsschutz- und

Gesundheitsmanagement in einem vierschrittigen Zyklus
(s. Abb. 2): Zunächst erfolgt eine Analyse der Ausgangssituati-
on, auf deren basis Ziele formuliert und Maßnahmen geplant
werden. schritt drei ist die umsetzung, und anschließend wer-
den die Wirksamkeit der Maßnahmen, der Grad der Zielerrei-
chung sowie gegebenenfalls die effizienz und das Kosten-nut-
zen-Verhältnis geprüft. Aus dieser evaluation und etwaigen
weiteren Analysen lassen sich erneut Ziele ableiten, so dass ein
Kreislauf entsteht. Am besten lässt sich ein entsprechendes
Managementsystem mit einem Projekt einführen und anschlie-
ßend in die regulären routinen integrieren. 

Organisationsberatung der BGW

erfolgreiches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
setzt gut funktionierende strukturen im unternehmen voraus.
dazu und zu weiteren Themenfeldern vermittelt die bGW ihren
Mitgliedsbetrieben seit vielen Jahren erfolgreich qualitätsgesi-
cherte Organisationsberatung. im Mittelpunkt steht hier stets
der individuelle bedarf der jeweiligen einrichtung. die konkre-
ten Möglichkeiten lassen sich in einer kostenfreien und unver-
bindlichen ein- bis zweitägigen erstberatung klären. 

spezielle beratungen gibt es unter anderem zu folgenden
Aspekten:
n Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements ein-
schließlich Leitbildentwicklung oder demografie-beratung;
n Aufbau eines in das Qualitätsmanagement-system integrier-
ten Arbeits- und Gesundheitsschutzes und Vorbereitung auf die
Zertifizierung.

darüber hinaus können die betriebe individuelle Wünsche
für das beratungsprojekt anmelden. die bGW arbeitet auch mit
Krankenkassen zusammen.

personal

Abb. 1:
Handlungsfelder 
im betrieblichen
Gesundheits-
management.
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Analyse-Instrumente der BGW

Zum untersuchen der Ausgangssituation in einrichtungen der
behindertenhilfe und Psychiatrie stellt die bGW verschiedene
Analyse-instrumente zur Verfügung.
n Arbeitssituationsanalyse (bGW asita): dieses Gruppendis-
kussionsverfahren macht in zwei bis drei stunden sowohl res-
sourcen als auch belastungen auf Teamebene sichtbar. die
beschäftigten entwickeln selbst Maßnahmen zur Verbesserung.
n bGW betriebsbarometer: die befragung erhebt in betrieben
mit mehr als 50 beschäftigten systematisch das betriebsklima,
lässt Verbesserungspotenziale erkennen und stellt branchen-
benchmarks bereit. sie ist kostenpflichtig, zwei kostenlose bera-
tungstage sind aber inbegriffen.
n Mitarbeiterbefragung für die behindertenhilfe (bGW miab):
die befragung thematisiert psychische belastungen und bean-
spruchungen bei beschäftigten im stationären Wohnbereich der
behindertenhilfe. sie wird vom betrieb in eigenregie durchge-
führt, bei bedarf nach beratung.
n instrument zur stressbezogenen Arbeitsanalyse (isAK): die-
se Mitarbeiterbefragung ermittelt belastungen von Klinikärzten.
n Altersstrukturanalyse: das Online-Werkzeug ermöglicht
Prognosen der Altersstruktur durch die eingabe betrieblicher
daten. betriebe können dieses Programm selbstständig auf
www.bgw online.de anwenden oder sich beraten lassen.
n demografie-Check: Mit diesem Online -instrument lässt sich
die demografische situation im betrieb analysieren. diesen
Check  können betriebe auf www.bgw online.de durchführen
oder eine persönliche beratung in Anspruch nehmen. 

Qualifizierungs- und Coaching-Angebote der BGW

Weiter bietet die bGW Personalentwicklungsinstrumente für
Führungskräfte und beschäftigte sowie Coachings an.
n betriebliche Gesundheitsförderung durch Personalentwick-

lung (bGW gesu.per): dieses Trainings-  und Qualifizierungs-
programm hilft beschäftigten und Führungskräften gezielt beim
Aufbau von individuellen ressourcen für psychische belas-
tungssituationen. es wird individuell auf die betriebliche situa-
tion abgestimmt.
n Gesundheits- und Qualitätszirkel: diese Moderationsausbil-
dung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Teilein-
richtungen eignet sich besonders für Träger. die ausgebildeten
Personen können im Anschluss Gesundheits - und Qualitätszir-
kel einrichten und moderieren, Arbeitssituationsanalysen durch-
führen und eine wichtige rolle beim Arbeits - und Gesundheits-
schutz spielen.
n inhouse-Trainings zur Moderation, zum Zeit-  und Projektma-
nagement sowie zur Kommunikation und Gruppendynamik in
Projekten: diese unterstützen den Aufbau eines betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
nQualifizierung betriebliches Gesundheitsmanagement: betrie-
be, die mit der bGW ein betriebliches Gesundheitsmanagement
aufbauen, können beschäftigte berufsbegleitend qualifizieren.
danach können die Qualifikanten eigenständig Gesundheits-
projekte leiten.
n einzel- und Teamcoaching zur begleitung sensibler situatio-
nen im betrieb und zur unterstützung der Führungskräfte bei
der gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung.

Weitere Informationen

Mit diesem modularen Programm der bGW aus Arbeitshilfen,
Konzepten und beratungsangeboten lassen sich individuelle
Prozesse des betrieblichen Gesundheitsmanagements gestalten.
Mehr infos: www.bgw-online.de, suchbegriff: Gesundheitsma-
nagement. Sandra Bieler

BGW Hamburg

Kontakt: gesundheitsmanagement@bgw-online.de

personal

Grafiken: BGW

Abb. 2: 
Die vier Kern -
prozesse des
Gesund heits -
managements.
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Aktuelles

3 Neue Förderperiode des Euro -
päischen Sozialfonds 2014–2020

im rahmen des europäischen sozialfonds (esF) wird das bun-
desprogramm als Finanzierungsinstrument für die umsetzung
der europäischen beschäftigungsstrategie 2020 neu aufgelegt.
der referatsleiter esF beim bundesministerium für Arbeit und
soziales, dietrich englert, berichtete in der sitzung der 14. Ver-
bändekonsultationen der Monitoringstelle im deutschen institut
für Menschenrechte am 23. Oktober 2013 in berlin über neue
rahmenbedingungen in der neuen Förderphase des esF in
deutschland.

Wesentliche Ziele des esF liegen weiterhin in der Förderung
der beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt in bereichen, die
nicht gesetzlich geregelt sind. die bisherigen Projekte werden
fortgeführt. Für die neuen Programme wird bei der bewilligung
auf stärkere Output- und ergebnisorientierung geachtet. die
Mittelausstattung für die neue Förderperiode fällt gegenüber der
früheren Periode deutlich geringer aus und beträgt 17,1 Milliar-
den euro (bisher 26,7 Milliarden euro). die Verabschiedung von
neuen rahmenbedingungen erfolgte im november 2013.

Menschen mit behinderung sind keine spezielle Zielgruppe
des Förderprogramms. sie finden berücksichtigung im rahmen
der schwerpunkte, die auf eine beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt gerichtet sind. die Formalitäten des Verfahrens
werden nicht vereinfacht. Weitere informationen zu Förderkrite-
rien werden unter www.esf.de veröffentlicht, sobald die Geneh-
migung der eu-Kommission vorliegt. Janina Bessenich, CBP

Kontakt: janina.bessenich@caritas.de

3 Aktion Mensch: neue Förder -
möglichkeiten ab 2014

seit Jahresbeginn 2014 stehen folgende neue Fördermöglichkei-
ten durch die Aktion Mensch zur Verfügung:

1. Förderung Wohnen

neben den bekannten Fördermöglichkeiten im bereich des
Wohnens von Menschen mit behinderung bietet die Aktion
Mensch ab sofort besonders bei der schaffung neuer kleiner
Wohnangebote mit bis zu acht Plätzen investitionszuschüsse von
bis zu 200.000 euro. damit die bewohner(innen) solcher klei-
nen dezentralen Wohnangebote in ihrer umgebung schnell Fuß
fassen, fördert die Aktion Mensch erstmals auch Projekte zur
schaffung individueller Zugänge in den sozialraum über drei
Jahre mit Zuschüssen von bis zu 120.000 euro.

um den sozialraumbezug von bewohnern in bereits beste-
henden Wohnangeboten zu verbessern, unterstützt die Aktion
Mensch ebenfalls mit einer Projektförderung entsprechende

Konzeptentwicklungen über zwölf Monate mit Zuschüssen von
bis zu 15.000 euro.

2. Starthilfeförderung

ergänzend zur bestehenden starthilfeförderung fördert die
Aktion Mensch jetzt auch sogenannte „kleine starthilfen“ zum
Aufbau weiterer ambulanter Angebote in bereits etablierten
diensten über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit einer
Personalstelle.

um noch nachdrücklicher Angebote der sozialmedizinischen
nachsorge mit aufzubauen, fördert die Aktion Mensch solche
dienste künftig ebenfalls mit einer ganzen Personalstelle.

3. Zins- und Tilgungszuschussförderung

Zur Anpassung an die veränderten Marktbedingungen werden
ab 1. Januar 2014 Kapitalmarktdarlehen, deren Zinssatz min-
destens drei Prozent pro Jahr beträgt, mit einem Zins- oder Til-
gungszuschuss von zwei Prozent pro Jahr gefördert.

4. Neue Förderaktion ab 1. April 2014

Lokale initiativen und ideen für ein Miteinander von Menschen
mit und ohne behinderung stehen auch im Hinblick auf die neue
Förderaktion wieder im Mittelpunkt der Förderung. im Jahr des
Jubiläums der Aktion Mensch – sie wird dieses Jahr 50! – wer-
den sogar Zuschüsse von bis zu 5000 euro möglich sein. 

Werner Strubel

Kontakt: werner.strubel@caritas.de

Personalien

3 Verena Bentele ist neue
Behindertenbeauftragte

das bundeskabinett hat Verena ben-
tele zur neuen beauftragten der bun-
desregierung für die belange behin-
derter Menschen bestellt. sie wird
aktiv die Gesetzgebung auf bundes-
ebene begleiten.

die seit ihrer Geburt blinde Vere-
na bentele ist eine erfolgreiche sport-
lerin. Als biathletin hat sie mehrere
Goldmedaillen bei den Paralympics
und Weltmeisterschaften gewonnen.

Verena bentele kennt den CbP bereits von ihrer Mitarbeit
als Jurymitglied des CbP-Literaturwettbewerbs „barrieren
überwinden“ im Jahre 2011. Von 1988 bis 1994 besuchte bente-
le die Grund- und Hauptschule für blinde und sehbehinderte
der stiftung st. Franziskus Heiligenbronn. der CbP begrüßt
Verena bentele als neue behindertenbeauftragte und freut sich
auf die Zusammenarbeit.

aktuell



3 Glückwunsch zum 60. Geburtstag
von Klaus Obert

Mit einem symposium zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft
der sozialpsychiatrie in stuttgart wurde der 60. Geburtstag von
Klaus Obert gefeiert. seit über 30 Jahren ist Klaus Obert beim
Caritasverband stuttgart beschäftigt und leitet dort den bereich
der sucht- und sozialpsychiatrischen Hilfen. Hier begann er mit
dem Auf- und Ausbau sozialpsychiatrischer dienste im rahmen
eines Modellprogramms des Landes. Mit deren einrichtung wur-
de in stuttgart wie in vielen anderen regionen die Psychiatrie-
reform in Gang gesetzt. Klaus Obert leitete lange Jahre als Vor-
sitzender den CbP-Fachbeirat Psychiatrie. innerhalb des
überverbandlichen netzwerkes „Kontaktgespräch Psychiatrie“
vertritt Klaus Obert die interessen des CbP. der CbP-Vorstand
gratuliert Klaus Obert zu seinem runden Geburtstag und freut
sich auf die weitere Zusammenarbeit.

3 DVfR-Vorsitzender erhielt
Bundesverdienstkreuz

Matthias schmidt-Ohlemann, Vorsitzender der deutschen Ver-
einigung für rehabilitation (dVfr), ist am 4. dezember 2013 mit
dem bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. der staats-
sekretär des Ministeriums für soziales, Arbeit, Gesundheit und
demografie des Landes rheinland-Pfalz, david Langner, über-
gab den Orden im rahmen eines Festempfangs der Landesre-
gierung rheinland-Pfalz in Mainz.

Lesetipps

3 Niemand darf mir weh tun!

Handreichung zur Prävention sexueller Gewalt in leichter

Sprache

im März 2012 hat der CbP Leitlinien zum umgang mit und zur
Prävention von sexueller Gewalt vorgelegt. diese Leitlinien hat

der CbP-Ausschuss soziale Teilhabe
insbesondere für Menschen mit geis-
tigen behinderungen neu formuliert
und unter dem Titel „niemand 
darf mir weh tun!“ im dezember 2013
in leichter sprache veröffentlicht.
die Handreichung kann gegen 
eine schutzgebühr per e-Mail an
cbp@caritas.de bestellt werden (1,00
euro, ab zehn exemplaren 0,50 euro
pro exemplar, zzgl. Versandkosten).
sie steht auch unter www.cbp.cari-
tas.de, rubrik Presse und Medien,
zum Herunterladen bereit. 

3 Umsetzung der UN-Konvention 
in Förderstätten

eine Handreichung der barmherzigen brüder in straubing gibt
Anregungen zur umsetzung der un-Konvention in Förderstät-
ten. die broschüre richtet sich an Mitarbeiter(innen) in Förder-
stätten, sie will zeigen, dass die umsetzung der un-Konvention
gerade bei den Menschen mit besonders hohem Assistenzbedarf
ansetzen muss. bestellbar als Print- oder PdF-Version per 
e-Mail: foerderstaette@barmherzige-straubing.de

3 EU-Ratgeber Behinderung
in leichter Sprache 

das bMAs hat eine broschüre in
leichter sprache zum Thema
behinderung in der europäischen
union herausgegeben. darin wird
erklärt, was die europäische uni-
on ist und welche Hilfen es für
Menschen mit behinderungen in
anderen europäischen Ländern
gibt. 

download unter: www.bmas.de
(Publikationen)

3 Berliner Forderungen in 
leichter Sprache

Am 1./2. Oktober 2013 hat die CbP-Fachtagung „Wie viel darf
Teilhabe kosten?“ in berlin stattgefunden. Als ergebnis der
Tagung wurden die „berliner Forderungen“ formuliert, die nun-
mehr in leichte sprache übersetzt wurden. die politischen For-
derungen sind eine prägnante bündelung wichtiger Aspekte, die
sich gut eignet, um mit Klient(inn)en und bewohner(inne)n ins
Gespräch zu kommen. 

download: www.cbp.caritas.de, „Presse und Medien“

Kurz notiert

3 Telefon-Dolmetschdienst vermittelt
kostenlos Notrufe bundesweit

seit dezember 2013 können hörgeschädigte Menschen bundes-
weit und kostenlos über die zu ihrer Assistenz einsetzbaren soge-
nannten relay-dienste Tesign und Tescript die notrufnummern
110 und 112 anrufen: per smartphone, Tablet-PC, internet-
basiertem Festnetztelefon oder PC mit internetverbindung.
Gebärdensprachdolmetscher und schriftdolmetscher überset-
zen die Gespräche simultan. 

Mehr infos: www.tess-relay-dienste.de
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termine

NACHGEDACHT

Auch im Verlauf des Jahres

2014 werden sich die Dis-

kussionen in der soge-

nannten Behindertenpolitik vor allem auf die UN-Behinderten-

rechtskonvention und auf die Reform der Eingliederungshilfe

konzentrieren. Zu beachten ist aber, dass auch andere wichti-

ge Themen wie Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik,

Sterbehilfe, Transplantationsmedizin und Gentherapie – und

damit vor allem ethische Fragestellungen – immer neue Ent-

wicklungen erfahren und deshalb ebenfalls eines Beitrags aus

behindertenspezifischer Perspektive bedürfen. Es sind diese

Fragen, die wir als CBP aus einem christlichen Selbstver-

ständnis im Blick behalten und mit den oben genannten bei-

den Topthemen in Beziehung bringen müssen. 

Als Mitgesellschafter des Instituts Mensch, Ethik und Wissen-

schaft (IMEW) ist der CBP gemeinsam mit anderen Akteuren

mit diesen ethischen Themen befasst. Das IMEW ist eine

wichtige Plattform und politische Stimme. Allerdings ist diese

Stimme fast die einzige in Deutschland, die auf hohem wis-

senschaftlichem Niveau und unter Einbeziehung von Fach-

lichkeit und Betroffenenperspektive für ethische Themen aus

behindertenspezifischer Sicht eintritt. Grundsatzfragen und

Werteperspektiven dürfen aber keinesfalls zum Anhängsel

oder Beiwerk sozialpolitischer Debatten werden. Entwicklun-

gen, wie sie sich beispielsweise immer wieder neu in der Gen-

forschung abzeichnen, sind zu existenziell und konstituierend

für gesellschaftliche Haltungen und Normen, als dass sie ein-

fach einzelnen Experten überlassen werden dürfen. 

An der Debatte um eine Langzeitstudie der Landesärztekam-

mer Niedersachsen zu Frühgeborenen zeigt sich die ethische

Ambivalenz der Forschung. Bis 1973 konnte kaum ein „Früh-

chen“ unter 1000 Gramm überleben – 2008 waren es schon

68 Prozent. Dass heute nahezu jedes Frühgeborene gerettet

werden kann, sagt aber noch nichts über die Folgen, die da-

mit einhergehen können: Die Langzeitstudie belegt, dass zwi-

schen 2004 und 2009 von 1202 in Niedersachsen erfassten

vor der 28. Schwangerschaftswoche geborenen „Frühchen“

25 Prozent bereits in der Klinik gestorben sind. Sechs Mona-

te nach der Geburt seien bei jedem zweiten Auffälligkeiten

und Behinderungen festgestellt worden, nach zwei Jahren bei

64 und nach fünf Jahren bei 75 Prozent – so das „Nieder-

sächsische Frühgeborenen-Nachuntersuchungsprojekt“. An-

gesichts dieses Zusammenhangs stellen sich unvermeidlich

ethische Fragen um den Einsatz des medizintechnisch Mach-

baren. Wir alle sind aufgefordert, wachsam zu sein und nach-

zufragen, was die Konsequenzen immer neuer Erkenntnisse

sind – vor allem, wenn damit suggeriert wird, „Behinderung“

sei vor allem ein Problem des Forschungs- und Erkenntnis-

standes. 

Ihr Thorsten Hinz

Dr. Thorsten
Hinz

Geschäftsführer 
des CBP 
E-Mail: thorsten.
hinz@caritas.de

Viel zu tun im Handlungsfeld Ethik

CBP-Kalender

Termine Wann? Wo? Wer?

Wissenschaft trifft Praxis: 
Inklusion – Schule – Gesellschaft 

14./15.2.2014 Potsdam
Hochschulen, Mitarbeitende in Diakonie und Caritas,
Betroffene und Angehörige

CBP-Jahreszielkonferenz 18./19.2.2014 Freiburg
CBP-Vorstand, Gremienvorsitzende und CBP-
Fachreferenten

AAL-Forum (Ambient Assisted Living) 7.5.2014 Frankfurt Träger- und Leitungsverantwortliche im CBP

2. CBP-Kongress
Auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft 

3.–5.6.2014
Schwäbisch
Gmünd

Träger, Leitungen und Fachkräfte im CBP und die
interessierte Fachwelt

Arbeitstreffen der Technischen Leitungen 27.–29.10.2014 Frankfurt
Technische Leitungen in Einrichtungen der Caritas
Behindertenhilfe und Psychiatrie

Mitgliederversammlung 2014 CBP e.V. 12./13.11.2014 Paderborn Vertreter(innen) der Mitgliedseinrichtungen

Fachtagung des CBP-Ausschusses Teilhabe am
Arbeitsleben

27.–29.1.2015 Berlin
Träger, Leitungen und leitende Fachkräfte aus
Werkstätten, Förderstätten und Integrationsfirmen im
CBP

Bitte achten Sie auf die aktuellen Termine und Ausschreibungen auf unserer Homepage www.cbp.caritas.de


